
 

Ein Zellen-Tract, bezw. Zellenflügel (011 bei gröfseren Gefängniffen zu beiden
Seiten des Mittel-Corridors nicht mehr als 18 bis 22 Zellen, alfo in jedem Gefchofs
36 bis 44 Zellen erhalten; fo viele Zellen kann ein Auffeher ordnungsgemäß über-
wachen. Weniger Zellen in einem Tract, bezw. Flügel anzuordnen, if’c unökonomifch.
Die an einem Ende gelegene Zelle ift als Aufenthaltsraum für den betreffenden Auf-
feher, die am entgegengefetzten Ende befindliche als Spülzelle zu verwenden. Bei
kleineren Gefängniffen kann man felbf’credend auch unter der gedachten Zahl bleiben.
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Die Breite der Flügel richtet lich in Zellengefängniffen nach der 4,0 bis 4,5 ”‘
betragenden Breite des Corridors, an welchen die Zellen fiofsen, und nach der Länge
der letzteren; in Gemeinfchaftsgeféingniffen nach der Breite der Arbeitsfäle, deren
gewöhnlich im Erdgefchol's zwei durch einen Beobachtungsgang getrennte vorhanden
find. Die Länge der Flügel aber beftimmt lich in Zellengefängniffen nach der An-
zahl von Zellen, welche durch einen und denl'elben Auffeher überwacht werden
können, und nach deren Breite.
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